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Kölscher Abendmit Engel

Die Linien-
bussezwischenRefrathundBer-
gisch Gladbach sollen ab dem
Fahrplanwechsel im Dezember
an Sonntagen häufiger rollen.
Im Verkehrsausschuss der Stadt
gab es jetzt kräftigen Rücken-
wind für den Plan des Kreises,
sonntäglich auf einen Takt von
30 Minuten umzustellen. Bis-
lang besteht eine 60-Minuten-
Taktung.MitderVerkürzungsoll
einebessereAnbindungandieS-
Bahn Bergisch Gladbach – Köln
gelingen, die ebenfalls an Sonn-
tagen alle 30Minuten fährt.
Freundlichen Applaus gab es

auch für die beabsichtigte Stär-
kung der Linienführung zwi-
schen Bensberg und Technolo-
giepark Moitzfeld. Hier ist beim
Kreis inVorplanung,dieSchnell-
buslinie 40 von Köln über den
bisherigen Endpunkt Bensberg
zum Technologiepark zu führen
und, wie in dieser Zeitung be-
reitsberichtet,weiternachLind-
lar fahren zu lassen.Auchdie Li-
nie 454 Bensberg – Bechen soll
ab Dezember den Technologie-
parkanfahren,dafürdieSchleife
über Moitzfeld nicht mehr be-
dienen.
Die Buslinie 455, die inner-

städtisch zwischen Bensberg
und Bergisch Gladbach fährt,
soll montags bis freitags bis
9 Uhr sowie von 13 bis 19 Uhr

über Hüttenstraße und Senefel-
derstraße fahren. Damit könn-
ten städtisches Lübbe-Haus,
Mandela-GesamtschuleundUn-
ternehmen im Gewerbegebiet
Zinkhütte einen 20-Minuten-
Takt erhalten.
In den Blick genommen ha-

bendieGladbacherVerkehrspla-
ner auch den kleinen Stadthüp-
fer der Linie 457. Der Kleinbus
bedient jene Ecken in Bensberg,
die große Linienbusse nicht er-
reichen. Hier wirbt die Stadt für

die Beibehaltung der Linienfüh-
rung über die Siedlung Bocken-
berg, die Anbindung sei als „er-
haltenswert anzustreben“, mei-
nendieVerkehrsplaner. ImKreis
wollte man in der künftigen Li-
nienführung Bockenberg aus-
sparen oder lediglich noch als
Abstecher ansteuern. Beim Me-
diterana-BadanderSaalerMüh-
le werde eine mögliche Anbin-
dung an die Linie 457 sehr be-
grüßt und sogar ein Sponsoring
erwogen, berichtet die Stadt aus

aktuellen Gesprächen zwischen
Freizeitanlage und Stadtver-
kehrsgesellschaft.
Die 457könnte zudemeinLü-

ckenbüßer sein für die Groß-
sperrung der Stadtbahnlinie 1 in
den Sommerferien. Zwischen
Bensberg und Frankenforst wer-
den dann alte Gleise erneuert,
Ersatzbussesindvorgesehen.Ei-
ne Neukonzeption des Stadt-
hüpfers könnte bereits ab Be-
ginn der Streckensperrung be-
ginnen, schlägt die Stadt vor.

Unterstützer für den „Hüpfer“
Neben Bensberger Quartiersbus soll auch Linie nach Refrath verbessert werden

Der Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für die Haushalts-
jahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90) hat der Rat der Stadt
Bergisch Gladbach mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für
die Jahre 2019 und 2020 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehen-
den Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

2019 2020

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 285.789.331 € 323.961.239 €

Gesamtbetrag der Auf-
wendungen auf 314.040.188 € 323.961.239 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätig-
keit auf 279.822.966 € 294.193.333 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätig-
keit auf 294.787.788 € 304.224.322 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 14.555.437 € 14.274.442 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 18.849.860 € 22.216.782 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 6.907.756 € 10.535.673 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 6.589.276 € 6.198.583 €

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 4.294.423 € 7.942.340 €

festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 16.971.554 € 510.000 €

festgesetzt.

§ 4
Die Ausgleichsrücklage ist vollständig aufgezehrt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage
zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 28.250.857 € 0 €

festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquidi-
tätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 150.000.000 € 150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und
2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 297 v. H.
1.2 für die Grundsteuer (Grundsteuer B) auf 570 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 460 v. H.

§ 7
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz
2 GemHVO wird

a) für mobile Vermögensgegenstände auf 50.000 €
b) für Baumaßnahmen auf 100.000 €

festgelegt.

§ 8
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des
Zeitraumes von 10 Jahren im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssiche-
rungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung
des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 9
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „ku“ (künftig umzuwandeln) und „kw“
(künftig wegfallend) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/in-
nen aus diesen Stellen wirksam.
Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die
höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Oblie-
genheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenom-
men haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 10
Die Haushaltssatzung ist durch Nachtragssatzung zu ändern, wenn
a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag

von mehr als 2. v. H. der Gesamtaufwendungen entstehen wird und ein
Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht
werden kann,

b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszah-
lungen bei einzelnen Haushaltspositionen von mehr als 3 v. H. der Ge-
samtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und
Finanzierungstätigkeit geleistete werden müssen (ausgenommen hiervon
sind durchlaufende Zahlungen),

c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als
5 v. H. der Gesamtauszahlungen der Investitionstätigkeiten geleistet
werden sollen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2019
und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren
Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Bergisch Gladbach mit Schreiben vom 27.02.2019 angezeigt worden.

Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes
ist vom Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Verfügung vom 02.05.2019 erteilt worden.

Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme
bis zum 31.12.2022 im Bürogebäude Hauptstr. 192, Zimmer 209, montags bis frei-
tags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis
15.00 Uhr öffentlich aus.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bergisch Gladbach, den 15.05.2019
_________________________________

Lutz Urbach

BEKANNTMACHUNG




